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Bundessportgericht – 2. Kammer 

2 K 02/2023 
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Im schriftlichen Verfahren am 26.10.2023 wie folgt entschieden: 

1. Der Einspruch wird zurückgewiesen.

2. Die von der Einspruchsführerin gezahlte Gebühr in Höhe von 500 Euro

verfällt zugunsten des DHB.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt die Einspruchsführerin. Die Kostenfest-

setzung bleibt der gesonderten Beschlussfassung durch den Vorsitzen-

den vorbehalten.

4. Der Streitwert wird auf 20.000 Euro festgesetzt

Sachverhalt 

Die Einspruchsführerin wendet sich gegen die Wertung des Spiels 1-05-042 der 

Handballbundesliga vom 17.9.2023. Es spielten die beigeladenen F. gegen die

Einspruchsführerin. In Spielminute 59:54 bei einem Spielstand von 33:33 

hatten die Schiedsrichter nach Rückgriff auf den Videobeweis den Spieler der 

Einspruchsführerin A. disqualifiziert und der Mannschaft der Beigeladenen

einen Siebenmeter zugesprochen. Grundlage dafür war die Regel 8:10 lit. c 

der Internationalen Handball Regeln vom 1.7.2022. Nach 8:10 lit. c der 

Internationalen Handball Regeln ist ein fehlbarer Spieler zu disqualifizieren sowie 

der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen, wenn der Ball in den 

letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und der Spieler die Wurfausführung des 

Gegners verzögert oder behindert hat und damit der gegnerischen Mannschaft 

die Chance genommen wurde, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine 

klare Torgelegenheit zu erreichen. Dies gilt bei jeglicher Art der Wurfverhinde-

rung (z. B. Vergehen mit begrenztem körperlichen Einsatz, Störung der Wurfaus-

führung wie: Pass abfangen, stören der Ballannahme, Ball nicht freigeben). 

Die Einspruchsführerin meint, die Voraussetzungen der Regel 8:10 lit. c 

hätten nicht vorgelegen. Der Spieler A. habe die Wurfausführung des Geg-ners

nicht verzögert oder gar behindert. Vielmehr habe der Spieler einen Pass 
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des Gegners abgefangen und er habe sich umgehend im Zuge einer handballty-

pischen Bewegung in einen Gegenstoß begeben. Die Schiedsrichter hätten im 

Moment des Ballabfangens das Spiel abgepfiffen und auf einen Freiwurf für die 

gegnerische Mannschaft entschieden. Unmittelbar nach Wahrnehmung des Pfif-

fes habe der Spieler seinen Sprint in Richtung gegnerische Hälfte abgebrochen 

und damit auf den Pfiff der Schiedsrichter unverzüglich reagiert. Anschließend 

hätten die Schiedsrichter über ein Time-out Zeichen die Zeit angehalten. Insge-

samt stelle die Handlung des Spielers A. kein besonders grob unsportliches 

Verhalten war, sondern allenfalls ein unsportliches Verhalten, das nicht als „be-

sonders grob“ qualifiziert werden könne. Zudem hätte eine unverzügliche Spiel-

fortsetzung ohnehin nicht stattfinden können, denn ein Spieler der Einspruchs-

führerin (Fabian Wiede) habe im Torraum der gegnerischen Mannschaft gelegen, 

weshalb die Wurfausführung des Gegners weder verzögert noch behindert wor-

den sei. Das Spiel hätte deshalb ohnehin nicht fortgesetzt werden können. Über-

dies wäre ein Time-Out mit Wischpause zum Schutz der Gesundheit der Spieler 

erforderlich gewesen.  

Die Einspruchsführerin beantragt, 

die Wertung des Spiels 1-05-042 (1. Bundesliga) der Beigeladenen gegen 

die Einspruchsführerin vom 17.9.2023 aufzuheben und das Spiel neu an-

zusetzen. 

Die Einspruchsgegnerin beantragt, den Einspruch zurückzuweisen. Sie trägt vor, 

die Entscheidung sei regelkonform gewesen. Aufgrund des Freistoßpfiffes der 

Schiedsrichter in der Spielminute 59:51 sei der Ball nicht im Spiel gewesen. Der 

Spieler A. habe sodann den Ball nicht freigegeben, sondern den Ball weg-

geprellt und ihn noch in Richtung Mittellinie „gekickt“. Die Entscheidung 

der Schiedsrichter sei deshalb von der Regel 8:10 lit. c gedeckt gewesen. 

Diese Aus-führungen der Anspruchsgegnerin hat sich die Beigeladene im 

Wesentlichen zu eigen gemacht.  

Die Schiedsrichter haben eine schriftliche Stellungnahme hereingegeben, die al-

len Verfahrensbeteiligten zugeleitet wurde. Darin trugen die Schiedsrichter vor, 

sie hätten in der streitgegenständlichen Situation bemerkt, dass zwei Spieler im 

Torraum am Boden lagen und der Ball deutlich nach dem Freistoßpfiff vom Ort 

der Wurfentscheidung weggeprellt wurde. Zudem hätten sie bemerkt, dass 

ein Angriffsspieler der Einspruchsführerin (B.) versucht habe, an den Ball zu

gelangen. Sodann seien sie im Zuge der Nutzung des Videobeweises zu 
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folgender Einschätzung gelangt: Der Spieler A. habe den Freiwurfpfiff 

wahrgenommen, er habe den Ball aber nicht freigegeben, sondern er habe sich 

mit dem Ball mehrere Meter in Richtung gegnerisches Feld entfernt. Bei alledem 

habe der gegnerische Spieler B. versucht, an den Ball zu kommen, um das 

Spiel fortzusetzen. Das Time-Out wurde erst angeordnet, nachdem sich der 

Spieler A. schon mehrere Meter von der ursprünglichen Stelle wegbewegt hatte. 

In dieser Aktion erblickten die Schiedsrichter eine Verzögerung der Wurfausfüh-

rung des Gegners. Entsprechend entschieden die Schiedsrichter nach der 

Regel 8:10 lit. c auf Siebenmeter und Disqualifikation des Spielers A.. 

Die Videosequenzen der streitgegenständlichen Szene standen allen Verfah-

rensbeteiligten zur Verfügung. Auch die Kammer hat die Videosequenzen bei ih-

rer Entscheidung mitberücksichtigt.  

Gründe 

1. Der Einspruch ist zulässig. Er wurde form- und fristgerecht eingelegt (vgl. auch 
§ 34 Abs. 3 RO-DHB).

2. Der Einspruch ist allerdings nicht begründet. Es liegt kein spielentscheidender 
Regelverstoß der Schiedsrichter vor, der zur Anordnung einer 

Spielwiederholung führt (§ 55 Abs. 2 RO-DHB).  

a) In tatsächlicher Hinsicht ist die Kammer nach § 55 Abs. 1 RO-DHB an die 
Feststellungen der Schiedsrichter gebunden. Mithin hat der Spieler A. den 

Freiwurfpfiff wahrgenommen. Er hat den Ball dann aber nicht freigegeben, son-

dern sich zunächst mit dem Ball mehrere Meter in Richtung gegnerisches Feld 

bewegt. Der gegnerische Spieler B. konnte wegen dieser Bewegung des 

Spielers A. den Ball nicht erlangen, um das Spiel fortzusetzen. Erst nach 

dieser Aktion wurde ein Time-Out angeordnet. Diese Einschätzung der Schieds-

richter deckt sich im Übrigen mit dem Eindruck der Kammer nach der Videoana-

lyse – ohne dass es hierauf in rechtlicher Hinsicht ankäme. 

Der Grundsatz der Unanfechtbarkeit von Tatsachenentscheidungen ist auch 

dann zu berücksichtigen, wenn die Schiedsrichter sich ihre Überzeugungen – 

wie vorliegend – über einen Videobeweis gebildet oder jedenfalls abgesichert 

haben. Soweit die Einspruchsführerin hierzu vorträgt, der Grundsatz der 

unanfechtbaren Tatsachenfeststellung gölte nur dann, wenn sie auf einer 

eigenen (subjektiven) 
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Wahrnehmung der Schiedsrichter (also ohne technische Hilfsmittel) beruht, so 

überzeugt das nicht. Der Wortlaut des § 55 Abs. 1 RO-DHB verlangt nur eine 

eigene Tatsachenfeststellung der Schiedsrichter. Auf welchen Wegen die 

Schiedsrichter zu ihrer Tatsachenfeststellung gelangen (dürfen), sagt die Rechts-

ordnung nicht. 

Vor allem der Zweck des Instituts der Unanfechtbarkeit von Tatsachenentschei-

dung legt dabei ein weites Verständnis nahe, das auch die Überzeugungsbildung 

aufgrund eines Videobeweises einschließt. Denn über den Grundsatz der unan-

fechtbaren Tatsachenentscheidung soll ganz allgemein einer „Lähmung des 

Spielbetriebs“ begegnet werden (Summerer in: Fritzweiler/Pfister/Summerer, 

Praxishandbuch Sportrecht, 4. Aufl. 2020, 3. Kapitel Rn. 555). Unzutreffende 

Wahrnehmungen des Schiedsrichters sollen nicht am „grünen Tisch“ nachver-

handelt werden – schon gar nicht mit Auswirkung auf die Wertung des Spiels. 

Über den Grundsatz der unanfechtbaren Tatsachenentscheidung soll mithin das 

sportliche Ergebnis sowie der Verlauf des konkreten Spiels in weitem Umfang 

einer nachträglichen Korrektur entzogen werden (Adolphsen/Hoefer/Nolte, in: 

Adolphsen/Nolte/Lehner/Gerlinger, Sportrecht in der Praxis, 2012, Rn. 211; M. 

Schütz, SpuRt 2014, 53; Summerer a.a.O. Rn. 558). In Ansehung dieses Anlie-

gens des Grundsatzes der Unanfechtbarkeit von Tatsachenentscheidungen wäre 

es nachgerade widersprüchlich, wenn ein gewissenhafter Schiedsrichter, der sei-

nen Eindrücke über einen Videobeweis absichern möchte, eben deshalb eine 

Nachverhandlung „am grünen Tisch“ eröffnete, wohingegen der nachlässig han-

delnde Schiedsrichter, der von einem Videobeweis absieht, eine nachträgliche 

Korrekturmöglichkeit des Spielergebnisses gerade dadurch ausschlösse, dass er 

sich nicht vergewissert. Dass der Rückgriff auf den Videobeweis am Grundsatz 

der Unanfechtbarkeit der Tatsachenentscheidung nichts ändert, wird auch in der 

sportrechtlichen Literatur weithin akzeptiert (Vieweg, Tatsachenentscheidung im 

Sport – Konzeption und Korrektur, in: Krähe/Vieweg [Hrsg.], Schiedsrichter und 

Wettkampfrichter im Sport, 2008, S. 53 [58 f.]). 

b) Bei der Anwendung des Videobeweises haben die Schiedsrichter auch nicht

gegen die Richtlinie zur Nutzung des Videobeweises der HBL (Stand: 5.7.2023) 

verstoßen. Die bloße Kontaktaufnahme mit dem technischen Delegierten im 

Zuge der Erhebung des Videobeweises bedeutet nicht, dass der technische De-

legierte die maßgeblichen Tatsachen selbst (also anstelle der Schiedsrichter) 

festgestellt hätte. Nach den glaubhaften Einlassungen der Schiedsrichter haben 

sie die maßgeblichen Feststellungen vielmehr selbst getroffen. Im Übrigen än-



Deutscher Handballbund e.V. 
Strobelallee 56 
44139 Dortmund

T   +49 231 911 910 
F   +49 231 124 061 
E   info@dhb.de 
www.dhb.de

USt.IdNr. DE 124911817 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE20 1203 0000 1006 1145 22 
SEIFT/BIC: BYLADEM 1001 

derte ein Verstoß gegen die Vorgaben der Richtlinie zur Nutzung des Videobe-

weises nichts am Grundsatz der Unanfechtbarkeit von Tatsachenentscheidun-

gen. In einem solchen Falle wäre allenfalls ein Regelverstoß (gegen die Richtli-

nienvorgaben) zu diskutieren, der spielentscheidend sein müsste. Zu alledem ist 

nichts vorgetragen. 

c) Auf der Grundlage dieser Tatsachen lagen die Voraussetzungen des 8:10 lit. c 
der Internationalen Handball Regeln zur Überzeugung der Kammer vor. Nach 

dieser Bestimmung ist ein fehlbarer Spieler zu disqualifizieren und der nicht fehl-

baren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen, wenn der Ball in den letzten 30 

Sekunden nicht im Spiel ist und der Spieler die Wurfausführung des Gegners 

verzögert oder behindert hat und damit der gegnerischen Mannschaft die Chance 

genommen wurde, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgele-

genheit zu erreichen. Aufgrund des Freiwurfpfiffes war der Ball nicht mehr im 

Spiel. Es waren nicht einmal mehr 10 Sekunden zu spielen, so dass auch in 

zeit-licher Hinsicht die Voraussetzungen der Vorschrift gegeben waren. Der 

Spieler A. hatte den Freiwurfpfiff vernommen. Er hat sich dann gleichwohl mit 

dem Ball wegbewegt und dadurch dem nacheilenden Spieler B. – noch vor dem 

Time-Out-Signal – die Möglichkeit genommen, in Ballbesitz zu kommen und 

eine Wurfausführung zu beginnen. Darin ist ein „besonders grob unsportliches 

Ver-halten“ im Sinne des Regelwerks zu erblicken. Aus Sicht der Kammer ist 

durch das Verhalten des Spielers A. der Beigeladenen auch die Chance genom-

men worden in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare Torgelegenheit 

zu erreichen. Wie der Spielverlauf gewesen wäre, hätte der Spieler B. den Ball 

erlangt, ist spekulativ. Das Regelwerk verlangt keine qualifizierte Chance 

(also etwa eine „klare Chance“), sondern es genügt die bloße (nicht völlig 

fernliegende) Möglichkeit, dass sich in der Folge eine Torwurfsituation ergeben 

hätte. 

Die Schiedsrichter haben sich dahingehend eingelassen, dass sie ein Time-Out 

u. a. deshalb ausgesprochen hatten, weil der Spieler A. sich mit dem Ball in 

Richtung gegnerische Hälfte fortbewegte. Ohne dieses Verhalten des Spielers 

A. wäre das Spiel also womöglich fortgesetzt worden. Es hätte aus Sicht der 

Kammer dabei durchaus die Möglichkeit (Chance) bestanden, dass der Spieler 

C. den Torraum sogleich verlassen hätte und der Freiwurf dann rasch 

ausgeführt worden wäre – mit der Möglichkeit des Torerfolgs. 
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3. Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen fußt auf § 59 Abs. 1 und 2

RO-DHB. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 59a Abs. 1 RO-DHB. Die 

Festsetzung des Streitwerts erfolgt auf der Grundlage des § 59a Abs. 2 RO-DHB. 

__________________ 

Vorsitzender 
__________________

Beisitzer
________________

Beisitzer

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Revision zulässig. Die Revision 

muss binnen einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils 

beim Vorsitzenden des Bundesgerichts angebracht werden. Innerhalb dieser 

Frist sind darüber hinaus die Einzahlung der Revisionsgebühr in Höhe 

von 1000,00 Euro und eines Auslagenvorschusses in Höhe von 400,00 

Euro beim DHB nachzuweisen. Auf die Formvorschriften des § 37 RO wird 

ausdrücklich hingewiesen.  




